
Hüttenordnung; Gültig ab 01.01.2019 
 

für die Jugend- und Grillhütte in Kraam 

1. Grundsätzliches: 

 Die Hütte incl. der Außenanlagen – Spiel- und Bolzplatz -

stehen im Eigentum der Ortsgemeinde Kraam. Dem Vorstand 

des Fördervereins ist die Bewirtschaftung übertragen. Er übt 

das Hausrecht aus. 

 Veranstaltungen der Gemeinde haben Vorrang und können u. 

U. die nachträgliche Absage erforderlich machen. 

 Anmeldungen zur Anmietung erfolgen beim: 

 1. Vorsitzenden Thomas Bay, Tel.: 0175/4943557 oder  

 02686/1571 

 

 2. Benutzungsbedingungen: 

 Alle Einrichtungsgegenstände stehen dem Mieter zur 

Verfügung. Sie sind pfleglich zu behandeln und bei 

Beschädigung zu ersetzen. 

 Der Mieter verlässt die Räumlichkeiten und den Außenbereich 

besenrein, die endgültige Reinigung erfolgt durch den 

Vermieter. 

 Die Entsorgung des Restmülls ist Sache des Mieters oder wird 

gesondert berechnet. 

 Die für die Beheizung notwendigen Materialien (trockenes 

Holz, Brikett etc.) stellt der Mieter - in Absprache auch der 

Vermieter. 

 Die Über- bzw. Rückgabe der Hütte samt Einrichtung erfolgt  

in Absprache zwischen Mieter und Vermieter. Möglichst 

jedoch unmittelbar vor bzw. nach der Veranstaltung. 

 Ab 22.30 Uhr ist die Beschallung mit Musikanlagen so 

einzurichten, dass niemand in der Nachtruhe gestört wird. 

 In der Hütte besteht Rauchverbot.  



Hüttenordnung; Gültig ab 01.01.2019 
 

 Bei Jugendlichen unter 18 Jahren sind die Vorgaben 

Jugendschutzgesetzes zu beachten.  

 Die Benutzung aller aufgestellten Spielgeräte erfolgt auf 

eigene Gefahr. Eltern haften für ihre Kinder. 

3. Benutzungsentgelt: 

Das Benutzungsentgelt und die Kaution ist vor der 

Veranstaltung fällig:  

- für Angehörige der Ortsgemeinde 30,-€ 
- für Mitglieder des Fördervereins 20,-€ 
- für Auswärtige 50,-€ 
- Kindergeburtstage bis 12 Jahre 20,-€ 
- Grundschulklassen m. Aufsicht: pro Kind: 2,-€ 
- Kaution für Angehörige der Ortsgemeinde 50,-€ 
- Kaution für Auswärtige 150,-€ 
- Kaution bei Klassenfeiern 500,-€ 
- Aufbau der Vorbau-Seitenteile zzgl.: 15,-€ 
- Zeltgarnitur  (Verleih pro Stück) 4,-€ 
- Brennstoffgestellung pauschal 10,-€ 
- Reinigung pauschal 25,-€ 
- Entsorgung Restmüll pauschal 10,-€ 
  

(der Vermieter behält sich Ausnahmen vor) 

- Kaputte ober beschädigte Gegenstände werden  entsprechend             

dem Aufwand berechnet und von der Kaution abgezogen 

- Die Kosten für Wasser und Strom werden nach Verbrauch 

berechnet: Wasser-5,00€/m³, Strom- 0,25€/kWh 

 

 

 

 

Thomas Bay, Vorsitzender Tel.: 02686/1571 oder 
Tel.: 0175/4943557 

Detlev Streginski, Schriftführer Tel.: 02686/987510 
Norbert Vohl, Kassierer Tel.: 02686/988900 

 


